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Hürden des elektronischen Verwaltungsgerichtsverfahrens .  . 3
Gegenstand dieser Darstellung sind die Anforderungen, die sich aus der 
(endgültigen) Umsetzung des Gesetzes zur Förderung des elektronischen 
Rechtsverkehrs mit den Gerichten seit dem 1.1.2022 – auch für Behör-
den ergeben. Mit Einführung der sogenannten aktiven Nutzungspflicht des 
elektronischen Rechtsverkehrs gehören Anträge und Schriftsätze in Papier-
form eigentlich der Vergangenheit an. Wenn diese Tatsache und andere 
Aspekte des elektronischen Verwaltungsprozesses nicht beachtet werden, 
drohen prozessuale Nachteile.
Sowohl Behörden als auch juristische Personen des öffentlichen Rechts 
einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 
gebildeten Zusammenschlüsse müssen schriftlich einzureichende Anträge 
und Erklärungen als elektronisches Dokument übermitteln. Dies setzt auch 
Kenntnisse über die zu verwendenden Dateiformate und über den Umgang 
mit technischen Hindernissen voraus. 
Erläutert werden auch die mittelbaren Folgen dieser Neuregelungen auf die 
Führung elektronischer Akten, die auch bei den Behörden geführt werden 
können. Bei Gericht werden spätestens ab 1.1.2026 die Prozessakten elek-
tronisch geführt. 
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Der Amtshaftungsanspruch unter straßen- und 
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Amtshaftungsansprüche i. S. d. § 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG sind viel-
schichtig, praxisrelevant und – je nach Ausgestaltung des Curriculums – 
auch für Schüler, Studenten und Absolventen von Verwaltungs(hoch)
schulen prüfungsrelevant. Bedienstete können auch selbst als Adressat bzw. 
Anspruchsgegner solcher Ansprüche in Betracht kommen, auch wenn diese 
sich vorrangig gegen die Anstellungskörperschaft richten. Ein Regress im 
Falle grober Fahrlässigkeit oder gar Vorsatz bleibt aber möglich. 
Im Anschluss an die allgemeine Darstellung in der DVP 2023, 177 stellt 
dieser Beitrag die Haftungssituation insbesondere im Hinblick auf mög-
liche Schäden im Straßenverkehr dar. 
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An dieser Stelle wird die erneute Reform des § 64 NKomVG wegen digi-
taler Sitzungen der kommunalen Vertretung näher erläutert. Dabei wird 
diese Änderung in einen Gesamtzusammenhang gestellt. Nunmehr kann 
unabhängig von einer außergewöhnlichen (Pandemie-) Situation digital 
getagt werden, und jede Kommune darf dies eigenständig entscheiden. Die 
möglichen Vorteile dieses Systems werden ebenso angesprochen wie auch 
seine Nachteile.
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Im Zentrum der Änderung vom 22.9.2022 steht die Verzahnung des 
 NVwVfG mit dem Online-Zugangs-Gesetz (OZG). Die bisher in 87a 
Abgabenordnung geschaffene Möglichkeit, auch ohne digitale Signatur 
Mitteilungen der Behörden über ein Organisationskonto zu empfangen, 
wird durch § 2a NVwVfG auch für Verwaltungsverfahren nach landesrecht-
lichen Bestimmungen eröffnet. 

Wer sich auf diese Verfahrensweise einlässt, muss selbst aktiv werden, um 
die Verfügungsgewalt über das elektronische Dokument zu erlangen. Dies 
ist eine Abkehr vom bisherigen Bekanntgabeprinzip, wonach das (elektro-
nische) Dokument in den Machtbereich des Empfängers gelangt sein muss. 
So sieht § 41 Abs. 2a Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), anwendbar 
über § 1 Abs. 1 NVwVfG, für die Bekanntgabe den tatsächlichen Abruf des 
Verwaltungsakts vor.
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Digitale Transformation beschreibt alle technologischen, organisatorischen 
und haushaltsbezogenen Herausforderungen, vor denen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, insbesondere aber auch die Führungskräfte der öffent-
lichen Verwaltung in ihrer täglichen Arbeit stehen. 
Die Kommunale Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen (HSVN) 
macht mit ihrem 2022 eingeführten Masterstudiengang „Öffentliches Digi-
talisierungsmanagement“ jenen Verwaltungskräften, die an den Schnitt-
stellen zwischen IT, Organisation und Personaleinsatz Führungsaufgaben 
übernehmen und die digitale Transformation managen wollen, ein neues 
Qualifizierungsangebot, welches hier kurz dargestellt wird.
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Gegenstand dieser Fallbearbeitung aus dem SGB XII unter Berücksichti-
gung der Änderungen des Bürgergeldes zum 1.1.2023 ist die Prüfung, ob 
eine vierköpfige Familie Anspruch auf Sozialleistungen hat. Durch ein aus-
formuliertes Gutachten soll hier – in Abgrenzung zu den oftmals wesentlich 
ausführlicheren Lösungshinweisen – verdeutlicht werden, was im Rahmen 
einer Klausur von den Verfassern verlangt werden kann.
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Bei dieser Fallbearbeitung im Ordnungswidrigkeitenrecht geht es u.a. um 
die rechtlichen Vorgaben für das Rechtsbehelfsverfahren. Außerdem soll 
ermittelt werden, ob die Fallbearbeitenden dazu in der Lage sind, Voraus-
setzungen und Rechtsfolgen von Ordnungswidrigkeiten zu überprüfen und 
auf dieser Grundlage selbstständig Entscheidungen zu entwickeln. 
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